
Informationen zur Herabsetzung von Kanalbenutzungsgebühren 

aufgrund nicht eingeleiteter Wassermengen 

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, 

nach der Satzung der Stadtwerke Bad Oeynhausen (AöR) über die Erhebung von 
Kanalanschlussbeiträgen und Abwassergebühren vom 13.01.2011 in der geltenden 
Fassung können auf Antrag die Kanalbenutzungsgebühren um den Gebührenanteil, 

der sich aus den nachgewiesenen auf dem Grundstück verbrauchten oder 
zurückgehaltenen Wassermengen ergibt, reduziert werden. Ein entsprechender 

Antragsvordruck ist diesem Schreiben beigefügt. 
 
Um die Reduziermengen nachzuweisen, soll ein Nebenzähler eingebaut werden, 

der die nicht in den Kanal eingeleiteten Wassermengen erfasst. Für den 
Einbau des Zwischenzählers ist folgendes Verfahren zu beachten, damit eine 

Berücksichtigung bei der Veranlagung zu Kanalbenutzungsgebühren erfolgen 
kann: 
 

1. Es ist ein geeichter Wasserzähler als Nebenzähler von einem anerkannten 
Installationsbetrieb einzubauen. Der Einbau hat so zu erfolgen, dass nur die auf 

dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen mit dem 
Nebenzähler erfasst werden. Der Zähler muss geeicht, sowie in der betreffenden 

Leitung fest und frostfrei installiert sein. 
2. Von dem beauftragten Installationsbetrieb ist eine Einbaubescheinigung 

auszufüllen, auf der gegenüber den Stadtwerken Bad Oeynhausen der 

ordnungsgemäße Einbau des Nebenzählers zu bescheinigen ist. Es wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Übernahme des Wasserzählers in 

das Abrechnungsverfahren erst erfolgen kann, wenn die Einbaubescheinigung 
mit Firmenstempel und Unterschrift bei den Stadtwerken Bad Oeynhausen 
eingegangen ist. 

Die turnusmäßige Zählerwechselung gemäß den eichrechtlichen Vorschriften ist 
nachzuweisen. 
 

Der Zähler wird bei der jährlichen Ablesung mitberücksichtigt. Die entsprechenden 
Reduziermengen werden bei der Jahresabrechnung in Abzug gebracht. 

 
Nach Fertigstellung der Installation findet eine Abnahme seitens der Stadtwerke 

Bad Oeynhausen (AöR) statt. 
 
Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie uns unter der Rufnummer: 

05731/13-9999 erreichen. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen  
 

 
Ihre Stadtwerke Bad Oeynhausen (AöR) 

  



Name:   Datum: 

 
Straße: 

   

 

Wohnort: 

   

 

 
 
Stadtwerke Bad Oeynhausen 

Postfach 10 12 55 
 

32512 Bad Oeynhausen 
 
 

Antrag auf Abzug von auf dem Grundstück verbrauchten oder 
zurückgehaltenen Wassermengen nach § 4 Abs. 5 der Satzung über die 

Erhebung der von Kanalanschlussbeiträgen und Abwassergebühren der 
Stadtwerke Bad Oeynhausen in der zurzeit gültigen Fassung. 
 

 
Verbrauchsstelle:  

 
Vertragskonto-

Nr.: 

 

 

Telefonnummer oder E-Mail-Adresse: 
______________________________________ 

 
Bei der o.g. Verbrauchsstelle soll ein Zwischenzähler zur Ermittlung der nicht in 
das städt. Kanalsystem eingeleiteten Wassermengen eingebaut werden. 

 
Grund: 

 Gartenbewässerung 
 Landwirtschaft 
 Sonstiges: 

  

  
 

 
konkrete Angabe des Einbauortes des Zwischenzählers auf dem Grundstück: 
 

________________________________________________________________ 
 

Ich beantrage, die per Zwischenzähler ermittelten Wassermengen bei der 
jeweiligen Jahresverbrauchsabrechnung sowie bei der Berechnung der 
Vorauszahlungen für den folgenden Abrechnungszeitraum zu berücksichtigen. 

 
Ich versichere hiermit, dass über den Zwischenzähler keine Poolbefüllung erfolgt. 

 
 
 

Unterschrift 



Stadtwerke Bad Oeynhausen 

Postfach 10 12 55 
 

32512 Bad Oeynhausen 
 
 

 
 

 
Einbaubescheinigung 
 

 
 

Name:___________________________________________________________ 
 
Anschrift:_________________________________________________________ 

 
konkrete Angabe des Einbauortes des Zwischenzählers auf dem Grundstück: 

 
________________________________________________________________ 

 
Zählernummer:________________Zählerstand bei Einbau:_________________ 
 

Geeicht bis:___________________Einbaudatum: _______________________ 
 

 
Einbau eines Nebenzählers 
 

Hiermit bestätigen wir, dass wir als ein bei einer Kreishandwerkerschaft 
eingetragenes Sanitärinstallationsunternehmen bei dem oben genannten 

Einbauort einen geeichten Nebenzähler ordnungsgemäß fest und frostfrei montiert 
haben, so dass nur die auf dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen 
Wassermengen mit dem Zähler erfasst werden. 

 
 

 
 
_______________________________ _____________________________ 

(Ort, Datum)                                             (Unterschrift des Monteurs) 
 

 
 
 

 
 

 
_____________________________ 
(Firmenstempel) 

 
 

 
 


